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(54)  Element  zum  Anschliessen  eines  Schirmkabels 

(57)  Ein  Element  zum  Anschließen  eines  Schirmka- 
bels  (5),  das  eine  Sammelschiene  (4)  aufweist,  an  der 
eine  federbelastete  Klemmeinrichtung  (1)  zum  Festle- 
gen  mindestens  eines  Schirmkabels  (5)  angeordnet  ist, 
wobei  die  Sammelschiene  (4)  einen  Steckanschluß  (8) 
aufweist,  der  kontaktierend  mit  einer  Steckschiene  (1  0) 

oder  darauf  befestigten  Teilen  verbindbar  ist,  ist  nach 
der  Erfindung  so  ausgebildet,  daß  die  Sammelschiene 
(4)  mit  ihren  beiden  Endbereichen  in  jeweils  einer  Halte- 
platte  (6)  festgelegt  ist,  die  in  die  Steckschiene  (10)  ein- 
steckbar  sind. 
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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Element  zum 
Anschließen  eines  Schirmkabels  gemäß  dem  Oberbe- 
griff  des  Anspruches  1  .  s 

Ein  derartiges  Element  ist  aus  der  DE  195  37  585 
bekannt. 

Darin  wird  der  Steckanschluß  durch  einen  Stecker 
gebildet,  der  in  eine  scheibenförmige  Klemme  einge- 
steckt  ist  und  dort  einen  Leiteranschluß  kontaktiert.  10 

Dabei  übernimmt  der  Stecker  auch  die  Tragefunk- 
tion  für  das  gesamte  Element,  wodurch  sich  eine 
gewisse  Labilität  ergibt,  mit  der  Folge  einer  geringen 
mechanischen  Belastbarkeit. 

Probleme  ergeben  sich  insbesondere  dann,  wenn  is 
zwei  Schirmkabel,  ein  ankommendes  und  ein  abgehen- 
des  in  der  Klemmeinrichtung  festgelegt  werden,  wäh- 
rend  der  Steckanschluß  eine  Verbindung  zu  einem  PE- 
Anschluß  bildet. 

Dabei  ist  der  Steckanschluß  seitlich  angeordnet,  so  20 
daß  sich  durch  die  festgelegten  Schirmkabel  eine 
besonders  starke  Beanspruchung  auf  den  Steckan- 
schluß  ergibt. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe 
zugrunde,  ein  Element  der  gattungsgemäßen  Art  zu  25 
schaffen,  das  bei  konstruktiv  einfachem  Aufbau  mecha- 
nisch  wesentlich  belastbarer  ist  und  das  schnell  und 
einfach  auf  einer  Steckschiene  mit  PE-Anschluß  mon- 
tierbar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  ein  Element  gelöst,  das  30 
die  Merkmale  des  Anspruches  1  aufweist. 

Die  Sammelschiene  ist  nunmehr  beidseitig  gestützt 
und  bildet  eine  Brücke,  an  der  die  Klemmeinrichtung 
festgelegt  ist. 

Nach  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  der  Erfin-  35 
dung  sind  zwischen  den  beiden  Halteplatten  unterhalb 
dieser  Klemmeinrichtung  Abstandshalter  angeordnet, 
die  vorzugsweise  aus  an  sich  bekannten  Bezeich- 
nungsträgern  bestehen  können  und  die  durch  seitlich 
vorgesehene,  miteinander  korrespondierende  Rastmit-  40 
tel  untereinander  sowie  mit  den  Halteplatten  verbindbar 
sind. 

Hierdurch  ergibt  sich  ein  blockartiges  Gebilde,  das 
in  sich  stabil  ist  und  sehr  einfach  in  die  Steckschiene 
einsteckbar  ist.  45 

Der  Steckanschluß  kann  als  ein  von  der  Sammel- 
schiene  abgewinkelter  Federkontakt  ausgebildet  sein, 
der  mit  einem  Kontaktstift  eines  PE-Anschlusses  der 
Steckschiene  kontaktiert. 

Dabei  ist  der  Federkontakt  in  einer  Halteplatte  so  so 
plaziert,  daß  er  nicht  über  diese  vorsteht,  so  daß  die 
Abstandshalter  unmittelbar  an  den  Halteplatten  anlegen 
können. 

Zweckmäßigerweise  stehen  sowohl  die  Halteplat- 
ten  als  auch  die  Abstandshalter  untereinander  leitend  in  55 
Verbindung,  wobei  eine  Halteplatte,  vorzugsweise  die 
dem  Steckanschluß  gegenüberliegende,  einen  seitlich 
herausragenden  Kontaktstift  aufweist,  während  die 

andere  Halteplatte  mit  einer  Kontaktöffnung  versehen 
ist. 

So  ist  es  möglich,  mehrere  Elemente  nebeneinan- 
der  auf  der  Steckschiene  zu  plazieren,  die  untereinan- 
der  Kontakt  haben  und  mit  dem  PE-Anschluß  über  den 
Steckanschluß  des  ersten  Elementes  verbunden  sind. 

Ein  einfacher  Zusammenbau  des  Elementes  wird 
dadurch  erreicht,  daß  die  Sammelschiene,  die  aus  Sta- 
bilitätsgründen  einen  U-förmigen  Querschnitt  aufweisen 
kann,  formschlüssig  in  den  Halteplatten  befestigt  ist, 
wozu  die  Sammelschiene  Verzahnungen  aufweisen 
kann. 

Das  erfindungsgemäße  Element  zeichnet  sich 
durch  eine  sehr  hohe  Stabilität  aus,  da  praktisch  keine 
Wiegekräfte  auf  den  Steckanschluß  einwirken.  Über- 
dies  kann  ein  Kabelanschluß  im  Sinne  der  Erfindung 
ohne  weiteres  auf  eine  vorhandene  Steckschiene  auf- 
gesetzt  werden,  so  daß  die  Erfindung  auch  für  eine 
Nachrüstung  geeignet  ist. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung 
sind  in  den  Unteransprüchen  gekennzeichnet. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  werden  nach- 
folgend  anhand  der  beigefügten  Zeichnungen  beschrie- 
ben. 

Es  zeigen: 

Figur  1  und  2  jeweils  ein  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  in  einer  perspektivischen 
Darstellung, 

Figur  3  das  montierte  Element  nach  der  Erfin- 
dung  in  einer  Explosionsdarstellung. 

In  der  Fig.  1  sind  zwei  nebeneinander  angeordnete 
Elemente  zum  Anschließen  von  Schirmkabeln  5 
gezeigt.  Demgegenüber  ist  in  der  Fig.  2  lediglich  ein 
Element  dargestellt. 

Jedes  Element  weist  eine  im  Querschnitt  U-förmige 
Sammelschiene  4  auf,  auf  der  eine  Klemmeinrichtung  1 
festgelegt  ist,  mit  der  die  Schirmkabel  5  an  die  Sammel- 
schiene  4  angepreßt  werden,  wobei  die  Klemmeinrich- 
tung  1  mit  Druckfedern  3  versehen  sind,  die  die  in  den 
Klemmbügeln  2  einliegenden  Schirmkabel  5  an  die 
Unterseite  der  Sammelschiene  4  ziehen. 

Endseitig  liegt  jede  Sammelschiene  4  in  jeweils 
einer  Halteplatte  6  formschlüssig  fest,  wozu  die  Schen- 
kel  der  Sammelschiene  4  im  Überdeckungsbereich  mit 
den  Halteplatten  6  Verzahnungen  12  aufweisen, 
wodurch  sich  ein  Formschluß  zwischen  der  Sammel- 
schiene  4  und  den  Halteplatten  6  ergibt. 

Im  Innern  der  Halteplatten  6  ist  ein  Federkontakt  8 
geführt,  der  durch  eine  etwa  rechtwinklige  Abwinklung 
der  Sammelschiene  4  gebildet  wird  und  der  in  montier- 
tem  Zustand  einen  Stiftkontakt  9  eines  PE-Anschlusses 
kontaktiert,  der  in  einer  Steckschiene  10  vorgesehen  ist 
(Fig.  3).  Dieser  Stiftkontakt  9  steht  in  Verbindung  mit 
einer  Tragschiene  1  1  . 

Zwischen  den  beiden  abständig  zueinander  ange- 
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ordneten  Halteplatten  6  sind  in  deren  Fußbereich  meh- 
rere,  scheibenförmige  Abstandshalter  7  festgelegt. 
Dabei  sind  die  Abstandshalter  7,  die  vorzugsweise  aus 
an  sich  bekannten  Bezeichnungsträgern  gebildet  sind, 
mit  seitlichen  Rastmitteln  versehen,  beispielsweise 
Steckverbindern,  die  sowohl  miteinander  korrespondie- 
ren  als  auch  mit  den  Halteplatten  6,  so  daß  sich  inge- 
samt  ein  fester  Verbund  ergibt. 

Im  Fußbereich  sind  die  Abstandshalter  7  und  die 
Halteplatten  6  so  ausgebildet,  daß  sie  in  die  Steck- 
schiene  10  klemmend  eingesetzt  werden  können. 

Weiter  weist  jede  Halteplatte  6  sowie  jeder 
Abstandshalter  7  gleichfalls  im  Fußbereich  einerseits 
einen  Kontaktstift  1  3  und  andererseits  eine  Kontaktöff- 
nung  14  auf,  so  daß  nach  erfolgtem  Zusammenstecken 
ein  Leitungsdurchgang  ergibt. 

So  können,  wie  in  der  Fig.  1  gezeigt,  mehrere  Ele- 
mente  nebeneinander  angeordnet  werden  und  lediglich 
eines  mit  dem  Stiftkontakt  9  der  Steckschiene  1  0  in  Ver- 
bindung  stehen. 

In  diesem  Sinn  können  auch  Reihenklemmen  15 
mit  dem  Element  verbunden  werden,  wie  dies  in  der  Fig. 
2  dargestellt  ist. 

Bei  den  gezeigten  Ausführungsbeispielen  sind  die 
Klemmeinrichtungen  1  so  ausgebildet,  daß  jeweils  zwei 
Schirmkabel  in  einem  Element  befestigt  werden  kön- 
nen,  so  daß  ein  ankommendes  und  ein  abgehendes 
Schirmkabel  5,  beispielsweise  ein  Buskabel,  an  einem 
System  angeschlossen  werden  können. 

Des  weiteren  besteht  die  Möglichkeit,  statt  zwei 
Federkontakten  8,  wie  sie  in  den  Fig.  1  und  2  erkennbar 
sind,  die  Sammelschiene  4  mit  einem  Federkontakt  8  zu 
versehen. 

Trotzdem  können  beide  Halteplatten  6  identisch 
ausgebildet  sein.  Anstelle  eines  Federkontaktes  8  kann 
der  Steckanschluß  auch  in  Form  eines  Steckers  ausge- 
bildet  sein,  wobei  dann  das  damit  korrespondierende 
Kontaktteil  der  Steckschiene  10  entsprechend  gestaltet 
werden  muß. 

Bezuaszeichenliste 

1  Klemmeinrichtung 
2  Klemmbügel 
3  Druckfeder 
4  Sammelschiene 
5  Schirmkabel 
6  Halteplatte 
7  Abstandshalter 
8  Federkontakt 
9  Stiftkontakt 
10  Steckschiene 
1  1  Tragschiene 
1  2  Verzahnung 
13  Kontaktstift 
1  4  Kontaktöffnung 
15  Reihenklemme 

Patentansprüche 

1.  Element  zum  Anschließen  eines  Schirmkabels  (5), 
mit  einer  Sammelschiene  (4),  an  der  eine  federbe- 

5  lastete  Klemmeinrichtung  (1)  zum  Festlegen  min- 
destens  eines  Schirmkabels  (5)  angeordnet  ist, 
wobei  die  Sammelschiene  (4)  einen  Steckanschluß 
aufweist,  der  kontaktierend  mit  einer  Steckschiene 
(10)  oder  darauf  befestigten  Teilen  verbindbar  ist, 

10  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sammel- 
schiene  (4)  mit  ihren  beiden  Endbereichen  in 
jeweils  eine  Halteplatte  (6)  festgelegt  ist,  die  in  die 
Steckschiene  (10)  einsteckbar  sind. 

15  2.  Element  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  im  Fußbereich  der  Halteplatten  (6) 
zwischen  diesen  Abstandshalter  (7)  angeordnet 
sind. 

20  3.  Element  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Abstandshalter  (7)  aus  an  sich 
bekannten  Bezeichnungsträgern  gebildet  sind. 

4.  Element  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekenn- 
25  zeichnet,  daß  die  Halteplatten  (6)  und  die 

Abstandshalter  (7)  leitend  miteinander  verbunden 
sind. 

5.  Element  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
30  zeichnet,  daß  die  Halteplatten  (6)  und  die 

Abstandshalter  (7)  durch  Steckverbindungen  mit- 
einander  verbunden  sind. 

6.  Element  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
35  zeichnet,  daß  jede  Halteplatte  (6)  einen  Kontaktstift 

(1  3)  und  eine  Kontaktöffnung  (1  4)  aufweist. 

7.  Element  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Halteplatten  (6)  identisch  ausge- 

40  bildet  sind. 

8.  Element  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Sammelschiene  (4)  im  Quer- 
schnitt  U-förmig  gestaltet  ist. 

45 
9.  Element  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Sammelschiene  (4)  formschlüs- 
sig  in  den  Halteplatten  (6)  gehalten  ist. 

so  10.  Element  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zum  Formschluß  zwischen  der  Sam- 
melschiene  (4)  und  den  Halteplatten  (6)  die 
Sammelschiene  (4)  Verzahnungen  (12)  aufweist. 

55  11.  Element  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Steckanschluß  durch  einen  von 
der  Sammelschiene  (4)  abgewinkelten  Schenkel 
gebildet  ist. 

3 
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12.  Element  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Steckanschluß  als  Federkontakt 
(8)  ausgebildet  ist,  der  mit  einem  Stiftkontakt  (9)  der 
Steckschiene  (10)  verbindbar  ist. 

5 
13.  Element  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Steckanschluß  in  einer  Halte- 
platte  (6)  geführt  ist. 

14.  Element  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  13,  10 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sammelschiene 
(4)  mit  Steckanschlüssen  versehen  ist,  von  denen 
jeder  in  einer  Halteplatte  (6)  geführt  ist. 
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